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II- ~ 31 der Beilagen ·zu ~en Stenog~ilrhis(h.'n Protokollen des Nationalrates 

Xl V. Gesetzger,llngsperiode 
Republik Österreich 

DER BUNDESKANZLER 

Zl. '143.110/54-1/4/76 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA, 

ParlCL"l'lent 
1 017 Wie n 

,vien~a.m 2"}.. Juni 1 976 

SI+O/AS 

1976 -06- 2 4 
zu .3*0IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr~ ERMACORA, 
S'I'EINBAUER, Dr o Pelikan und Genossen haben am 60 Mai'··· 
1976 unter der NI". 340/J· an mich eine schriftliche Anfrage 
betreffend Speicherung vonpersänlichen Daten im Ressort­
bereich oder in dem der Aufsicht des Ressorts l,mterstehende....'1 
Körperschaftenu.nd Anstalten des Bundes gerichtet, welche 
folgenden Wortla.ut hat: 

"1 .. Welche Daten von Staatsbürqern und t<"lremden werden 
mit Ausnahme der im Ressortbereich Bediensteten 

- hMndisch und elektronisch ermittelt? 

2. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden solche Daten 
ermittelt? 

3.· ,.,reIche Daten werden von im Ressortbereich Bedienste­
ten erhoben? 

4. In welchen Datenbanken des Ressortbereichs werden 
die unter Punkt 1) und 3) gen9.nnten Daten gespeichert? 

·5. \'lelchepersonenbezogenen Daten werden von den der 
Aufsicht d~s !tessorts tm ters te hendrn . Körperschaften 
und Anstal ten des Bundes erhoben u.nd gespeichert? 
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6 .. Welche von diesen unter Punkt 5) gCY13.l'U'l ten Daten 
werden aufgr·und einer ausdrücklichen gesetzli.che.YJ. 
Ermächtigung erhoben? 

7 .. Welche elektronisch gespeicherten Daten werden im 
Wege der wechselseitigen Hilfeleistu~g (Art. 22 
B. -VGo) zwischen den Organen des Bundes y der LändE-:l' 
und der Gemeinden sowie der VOrl ihnen eingerichteten 
Körperschaften und Anstalten ausgetauscht? 

8. Inwiefern findet in Ihrem Ressortcereich für personen-: 
bezogene Daten die Sozialversiche:,cUi.'lgsnummer An­
wendung, inwiefern wird diese vor ö.llem fUr im Ressort­
bereich B'3dienstete verwendet? 

9 .. Inwiefer.rl ist im RessoT,tbereich der i)c!tenschutz 
von der Ver·pflichtl..mg zum Amtsgeheimnis nach Art. 20 
B~-VG" abgesehen 9 verwirklicht? 

1 0 .. '~lurden im doo Ressort Aufträge zur Ermi·ttlung von 
Daten, gleichgültig zu welchen Zwecken, an Private 
(wie z"B. ForschuYlgsinstitute) weitergegeben? Wenn 
ja, .w~s ist mit den so gespeicherten Daten geschehen? 

11" Werden im Ressorthereich gespeicherte personenbezogene 
Daten gelegentlich oder regelmäßig an außerhalb 
der öffentlichen Verwaltung tätigen Stellen (z .. B.dem 
Gewerkschaftsbund) weitergegeben? 

12 .. Über welche Datenanlagen verfUgt der OI<F?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage v.ri.e folgt zu beant­
worten. 

Das Bundeskanzlera;nt hat bei der Vorbereitung 
der Regierungsvorlage des DatenschutzgE:setzes :im Zuge 

eines Begutachtu.l1gsver.f'ahrens 1974 auch eine Erhebung 
über ·die im· Bundesbereich vorhaVJ.denen SaJllmlungen personenbe­
zogener Daten durchgeführt, wobei auf die Kriterien 
einer Datenbank abgestellt wurde, wie sie der Referenten­

entWlJ.rf für ei.n Datenschutzg·esetz vom 160 Nai 1974 enthielt. 

Auf die E!'gebnisse dieser Erhebung wurde in den ErläutE:~:run­

gen zur Regierungsvorlage vom 17 .. Dezember 1975 (72 

der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
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Na tionalrates XIV. Gesetzgebungsperiode) kurz hingewie·': 

sen" (Sei te 13) 9 1-md si e '!.lurden auch bei der Ausarbeitung 

der Reg-ierungsv,:)!'lage beriicksichtigt .. Wä!Jrend<1es Jahres, 

1975 wur.de diese Erhebung nicht mehr wiederholt, '}lohl 

aber im ZusaTlunenwirken mit dem Präsidium des Na tionalra tes 

eine Erhebung übeT' die privaten Datenbanken in Österreich 

durchgeführt, deren Auswertung dem Nationalrat bereits 

übermittelt ~lrde~ 

Diese Erhebungen bezogen sich aber jeweils nur 

auf ständige D0. tensammlungen in be stimmt en organi sa tori sehen 

Einheiten; übel" die Ermittlung ,Utlcl Speicherunu pel"sonen~ 

bezogener Da.ten generell enthielten sie keine Aussagen .. 

Im Rahmen der Verwal tung, und zwa-r: sowohl in 'der 

Hohei ts- ~ls auch inder Privatwirtschaftsverwal tung , 

sind Daten zu verarbeiten, und jeder Verwaltungsakt 

ist letztlich das ErgebY"li seiner Informationsverarbei tung .. 

Welche personenbezogene:n Daten von den einzelnen Ver'waltungs­

organen 'zu ,erheben und zu verarbeiten sind, ergibt sich 

zunächst aus den Verwal tungsvorsc}1.riften, die von dieser.: 

Behörden zu vollziehen sind (bzwe au.s den Akten der 

Privatwirtschaftsverwaltung p die von diesen Behörden 

zu setzen sind) .. Organisationsrechtlichgesehen kann 

die Sammlung und Vel"'wal tung von Informationen als Annex 

zur bet!"eEfenden Verwaltungsmaterie angesehen werden. 

Durch die Erlassung eines Bu.ndesgesetzes und die ,Zuweisung 

"der Voll ziehung dieses Gesetzes an eine bestirnlnte Behörde 

wird auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Ermittlung 

und Speicherung von Daten geschaffen f die für den einzelnen 

auf' Grund dieses Gesetzes, zu setzenden Verwaltungsakt 

notwendig sind .. Die Art der Zulassung der F.rhebun,g und 

Ermittlung personenbezogener Daten ist legislativ unter- .' 

schiedlich gelöst: zum Teil sind die Datenarten, die 

anzugeben oder zu erheben sind 9 ausdrücklich und erschöpfend 
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im Gesetz genan..Ylt (z .. B" im Meldegesetz , BGBI.NT'.30/1975; 

§§ 3, 4 des Studienförderm1gsgesetzes 196'.7 ~ EGEl. Nr. 421 t 

i .. d"g"F&), zum Teil ergeben sie sich aus dem der Behörde 

eingeräumten Ermessensraum oder aus auszoulegenden Ul'!be­

stimmten Gesetz2sbegrifEen (zoB. § 18 des Paßgesetzes, 

BGB1.Nr" 422/1969; §§ 91 folgende StPO) .. Eine allgemeine 

Aussage, welche Daten ermittelt werden, kann daher nicht 

gegeben werden t es ergibt sich dies aus den einzelnen .. 

Verwal tungs70rschriften und im l:on,l(re-cen scgar au.s den 

einzelnen VerwaJ. t 1J.ngsverfahren, in dem die Behörde im 

Rahmen der freien Eeweiswürdigung alles ·ZU. erheben hat, 

was Z'.1r Festste:-llungdes maßgeblichen Sachverhaltes 

geeignet und nach Lage des einzelnen Falles z~!eckdienlich 

ist (vg1" §§ 45, .16 AVG)o Auf die Zulässigkeit der 

Dauer der Spei.cheJ:,ung einmal ermi ttel ter Daten richtete 

sich die parl.3Jnen tari sche Anfrage nicht; es wird dabei 

davon auszugehen sein, daß ermi.ttelte Daten jedenfalls 

bis zum Ablauf allfälliger Verj2ihrungs-, Amtshaft1.l.ngs­

oder Wiederaufnahmsfristen a:t.',fbewahrt werden dürfel'lo 

Ein Datenschutzgesetz wird daher weniger die Z"..llässigkei t 

der Ermittlung und Speicherung von Daten, als vielmehr 

die Kontrolle der Datenverwendung regeln. 

Die Form der Speicherung wiedermn ist eine Frage 

der behördeninternen Organisation. Die Behörde hat sich 

dabei nach den Grundsätzen der Wirtschaftl ic l>.k ei t, Sparsam­

keit und Zweckmäßigkeit jener technischen Hethoden zu 

bedienen, daß sie jederzeit in der lJageist, ihre Aufgaben 

unter möglichst sparsamer und zweckmäßiger Organisation 

zu erfüllen .. Unter diesen Voraussetzungen wird auch. 

der Einsatz der EDV zur Speicherung personen bezogener 

Daten zu betrachten sein (vgl .. G. HUTZ, Dierechtlic.he 

Zulässigkeit des Einsatzes von elektronischen Datenvel.'ar­

bei tungsanlagen in der staatlichen Ver~lal tYl.ng, Juristische 

Blätter 1971, Seite 23). 
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~u Frage 1 : 
Wi e berei t s in den einl ei te nden Bemerkungen: erwähn t , 

kann eine allgemeine Aussage nicht gemacht werden. Wegen 
der Sonderheit des Falles sei aber das Öste-rreichische 
Statistische Zentralamt erwähn t, von dem pe:r-sonenbezogene 
Daten ioS .. des Punktes 1 der Anfrage e?:'hoben werden. 
Dies geschieht auf Grund des Bundesstatistikgesetzes 
1965 bzwo den darauf aufbauenden Verordnungen. Diese 
Daten sind nach § "10 des er'l}!ähnten Bundesstatistikgesetzes 
9,Esschlie!~.1ich Eilr Zwecke der Statistik zu verwenden. 

Die statistische Verwendung versteht sich als 
Aggregierung; der individuelle Charakter geht damit 
in eine statistische Masse ein und verliert die Personen­
bezogenheit .. 

Zu den Fragen 2 bis 11 : 
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen entfällt 

eine gesonderte Beantwortung. 

Zu Frage 12 : 
Der Österreichische Rundfunk ist als eigener Wirt­

schaftskörper des Bundes auf Grund des Bundesgesetzes 
BGBlo Nr.397/1974 einer Leitungsbefugnis des·Bundeskanzlers 
entzogen; insoweit aber im Bereich der Privatwirtschaftsver­
waltung einem Bundesminister kein Leitungsrecht zusteht, 
ist auch die interpellative Kontrolle des Nationalrates 
beschränkt, da im Hinblick auf den Adressaten der Inter­
pellation und der gesamten Zuständigkeitsverteilung 
der Bundesverfassung die Gegenstände der IHterpellation 
ihre Grenze an der Ingerenzrnöglichkeit der Regierung 
und ihrer einzelnen Mitglieder finden (vglo So MORSCHER, 
Die pa.rlamentarische Interpellation, 1973, Seite 429 
folgende). Es darf aber darauf hingewiesen werden, daß 
die im Jahr 1975 im Auftrag des Präsidiums des Nationalra-

... 
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tes durchgeführte Untersuchung "Datensarmnlungen personenbe­
zogener Daten bei privaten und bei Selbstl.'erwaltungskörpern 
in Österreich" auch den ORF miteinbezog. Ihre Ergeb~isse 
wurden den im Nationalrat vertretenen politischen Parteten 
im April 1976 übermittelt. 

. ' 
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